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AUSLUG AUS DEM PROTO!<OLL 

vom 13. Juni 1972 )
1/ 1 "' .... /,.1-j.J 

Nr. I 

llct.rifft: 1.\:.~uregler.wnt.., Zon&n:;,:J.::~.rr w1tl D::mlini cnp!.an 
•ler Gcmc:i.wla Vcing::~.rten 

1' J~a.ch langen n~mühutJgcn 

verc.!Jschiedete die Gemeilldo 11'ein:sarten ein Ba.ureglement r.1i"t 

Zommpl<m u:c.d Thl.uliniuwplan. Die Pl:.Iue 1m:..·<len, na.chucm si.e vc;;1 

l'ln.nungsD.r;rl; mit Gc;;:ciuucbchördon, 'einzelnen Grundeigoni;Uocrn 

und den intui·cssierten J;:antonalcn Amtsstellc:J. bera1nigt vorccn 

wo.ren, vom 9. bis 26. April 1972 öffen-tlich aufgele;,;"t-; Yül'hcr 

1rurn.a das ,l3aureglemcnt allen :interensierten Stilrunbürgc1·n unu 

Grllii.clcigcntümcrn zugestoll t. Einsprachen wurcle·.-, nicht e)_ngc-

reicht, so dass die Gemeindeversa=lnng .<>chon nm 2&. April 1972 

über die Pla.nungsinntrumente befinden konnte. Gemii.ss Proi-ol>.o.ll·· 

aus:;mg vurden l3u.u:re:;lemen·l;, Zor..en}>lan unu der erg::inze,1::le iliu

linienple.n einstimmig gut-geheir;~cn. Da gegen den G-cmcinro.ebe-

sehluss keine Besclnrcrden eiriicroicb.t werden, steht der ::lm:whmi-

gung in fo=mcller llinsicht nichts entgegen. 

2. Daa Ba.ur•eglement ont:::pricht dem von vielem -t-hurgr.uücbm I..:J.nü

gHJeindcn ver.Tencletcn Typ, der nicht- sehr viele und fiir ciue 

nab.:narr.-l;lich t:itit~O Behörde g".J.'i; verständliche Vorschrif·!;u.~ en-1:;

hiil t. Es beinhalte'!; die Rechtsgrundlage fi.Li.· die Unt-.erte:~lune; <le:; 

Gemeindeureals in Baugobif:t rmd La,ndsirtscluJ.ftsgeu~.e·l:. u.ncl. ermög-

licht die Aufteilung G.es Baugobie~.:.s in Bauzonen Ye!·schicilc!lcr 

Art,. Alle l·!erlte des Hoch- und Ticfb::i~Js im r,e:-;;~tmten Ge::wi::lc!.GLebic<:. 



sol!ic. a.ui' eine reine '"ohnzone, be:i.de zweigeschossig, be3chrö.n:,:e:u, 

~as Baureglement enthält auch Vorschriften für eino öffentliche 

ZonC' u . .'"l.d flir eine Campingzone; beide sind im Zonenpl:::.n noch nie;h·~ 

vorgesehen. Es ist <'ber richtig, sie im Hinblick auf später mög

lich,~ Nutz•mg:siinrlGrungen schon jotzt im Reglem,mt aufzunehmen. 

Diose Vorschriften übor Hoss"l;·cise so·.,rie Höchs-t- und I-lindestma.:::.<;;;• 

entspl.·cchon den houte üblichen Hormon, ebenso die n.J.lgemeinen 

Bauvorschriften; sie geben zu lceinen Bcme1:kungen Anlass. 

3. Im Zonenplan sind vom Gemeindeareal von 220 Hektaren nur 8, 6 lbki

aren o.ls Baugebiet ::msgeschieden. Die yorgesehenon ttutzungsmög

lichl:eiten ermöglichen bei VoUa.usbau die Ansiedlung von rund 

380 Einvohuern, de-s ist eine Verdoppelung der heutigen Einwohner

zahl (Volltsziihltmg 1970: 179 Eim;obner"). Im Hinblid: a.uf die 

Grundsätze der übergeordneten Planung und die Vorstallungen üb".!' 

die künftige Besielielunt:; des li:antons ist das verant1wrtl.mr. Der 

Dorfkern umfasst den grösstcn Teil der bestehenden Landwirtschafü

be-i;riebe und die Käserei; er ist der g~mischten Woh.1-:t- und Gmlcrbc·· 

zone zugewiesen. Die reine Wohnzone schliesst sich vestlich uuc1 

nördlich an; sie liegt am Hang d~s Immenbergs in bevorzugter kco. 

4. Weil ao I~menberg gewichtige Interessen dos Landschaft~schutzcs 

gewahrt werden mUssen, w-urdo der Zonenpl:;.n ergii.nzt durch e).n"n 

Baulinienplan, der in Zusammenarbeit mit dem Forstamt und der 

Feuerpolizei erstellt wurde. Die blaue :r:;,1.1.1linic sichert d.en 

Waldabstand im Bereich, wo die ~uzona an den Wald anstö~st; 

die rote Baulinie begrenzt dort die Ba.umöglicbkeiten, ~ro die 

bestehende w·asscrversorgung nicht mehr genügend Br:1uch- tmd 

Löschwasser liefern h:a.nn. Die niClht überbaubaren Teile der 

Bauzone sind aber insofern von Bedeutung, als sie zur Ermitt

lung der Ausnützung einbezogen \rerden können. Blo.ue und rote 

Baulinien haben darüber hinaus auch Bedouttmg für den Land

schaftsschutz; sie verhindern, dass neue Duuten über die be

Rtehendo Bebo.uung hinaus am Ha.ng des Immenbergs him1uf1ruchen1. 
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5. Mit Balllfeglement, Zone11plan und_Baulinienpla? besitzt dia Gemeinde 

eine erste Gruppe von 'Instruincnt.cn, welch~· ''es· ··~rlauben, ordnend 
' • 0 

·~ . .... . 
in das Bauwesen einzugreifen. Als wei ta::.-e n~rtwendige Aufgabe steht 

die Schaffung eines generellen Ka.n.a.lisations.proj elttes bevor. Die 

Gemeindebehörde ist gehalten, in Zusamme~~beit mit dem Amt für 
oJ o 

Umweltschutz und Wasserwirtschaft ein solches Projekt in Auftrag 
• • ·' .... ; , .. • '. >" : • 'r.'::,~ . ·.\ .-

zu geben; Grundlage hiefür ist der Zonenpla? mit den darin festge-
~"" .. ·~. . ; ~ ' :\ ·•.. . . \ ' . . ~ . 

legten Nutzungen, Weiterhin hat die Behörde zu beachten, dass gc-
.' . . . . -

mäss Baureglement Baubewilligungen erteilt .. werden dürfen, uenn 

"baureifes Land" überbaut yerden,will. Zur Baureife gehört in der 

Regel ein Qua.rtierplan, der Aufschlus.s gi.bt, Uber die gcs.amte Er

schliessung. lYir empfehlen de:.- !3ehörde, mit .Hilfe des Regionai

planungsamtes mindesten.S eine generelle Studie.tiber die Strassen-
• • .. -!'. • "'. ·,. 

erschliesou:ilg zu erstellen, damit· bei 
. . -. . . ' .. ·. ~ 

Bedarf günstige Abgrenztingen 

'ftir einzelne Quartierpläne festgeregt wer<ieii'kö~en.' . 
: " .... ~ ..,. . ·-~..:.. ~: .•· . : :"~ . ~ ~ ·:.· 

· _:,>);,:~~· ~~H:(~< .~~: .. :~:~:.:·.>~ ~-=·.· ~'" ;"'f;.~c~.i~ . . 
Insgesamt sind die. jetzt vorgelegten Planungsinstrlimente, B&u

regleraent,. ,zonenplan und Baulinienplan, zweckmässig; sie können 
.. ' 

genehmigt werden •..... : 0\·,: .. · ,.,.,.,. '·f .. • .. ·r~~i, ~-:• · ·, , .. 

. .: ; /;:·?:.:_~·; : .. :_;;~~~~· ~ 0 •• 0 ~ .~~>r?~.-- >ti~.~·~~::L . . 0 • 

··;Der ·~gierungsrat beschliesst: · ··"''·~ ·"'"' 

\ \''!:.;::/--"~·:. -.~;>··"" 
1. · Baureglement, 

0 

'Zonenplan und Batilinienpl~~ der Ge:neinde 
. . ~· 

.Weingarten werden genehmigt. 
~~-

; ... ·. :-_:. 
,;· :." . ·. 

' 2. Die Gemeindebehörde ist gehalten, auf Grund des Zonenpl&.m: 

ein generelles Kanalisationsprojekt in Auftrag zu geberi. 
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3. Mitteilung an: - Ortsbehörde Weingarten, 9501 Weinr-arten 

)
1 

~- : : .. ~- _;._·.· ;, __ :, ·.·-,.-l. _.;,_ '~: • . ,- •• unter --~,e.r.)'l~ilage. ~fnN,es Baureg
2
lernent;es, 

· · , · · · .. ·· · . sowie der -Zonenpäne r. 1 und und der 

..· ·; 

Baulinienpläne Nr. 1 B rind 2 B, alle mii 
Genehmigungsvermerk 

Grundbuchamt 8: Notariat des 1\.reises Lom!!is 
9545 Wängi 

Bezirksamt Münchwi len, 9542 Hünch\rilcn 

· ·-_Kantonale Zentralstelle für la.ndw. Betriebs-

.:_.'· o ~·\._,_ .( + ~ · _, ._ t.;_ :.- .,,_be~a.t~~· :s~yo -~einf~~den .· ... 
· · -:· ·;. :. - Kantonsforstamt (2-fa.ch} 

...... _":" __ ~~ ....... , _ _,.._ -···~----~ .... ~---~ .. ~.,.._, __ ---.. --- --------:.:;, --· 
Meliorationsamt 

. ~-- .. · ... St~assen- und Baudepartement (4-fach} 
.~· , ~ .' - rl ' ; ' ',• o..;. • I ', ~ '·. • • 

Amt fü.r _:!Jmweltschut.z :+ Wasserwirtschaft 
. ' .... '• • • ...... l• ... '·-.I -' '. : ...... ' :.. • • ' 

., __ ._t,~.-:·.:~. . .-,l. _: .·.:.· ·' . .-.-, ,~· .... -~ -•. ·:.~ .. l..·.e .. fb ..• --~._;ua_ mt.. . .... ,. 1~ , 
~ ., , - -- . - .. ·• . ~ i --·~:>'-- .. :;1·'..!~·- .~. :l·.;·. ·· ........ . , 

,< •• 
..... : :~ Regionalplanungsamt · ..... .' • 

- · · · · · tinter 'Beilage eines Ba.u.reglements, des · · 
~-;.::.·:;·;: .~. · :zonenplans Nr •. ·3 B, ·alle mit Genehmigungs-

! . . ~· .. ,.:,.- .• .·._ 

llR/he 
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